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§ 111 VAG Unternehmenseigene
Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung

VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Versicherungs- und Ruckversicherungsunternehmen haben im Rahmen des Risikomanagement-Systems eine
unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung durchzufihren. Diese hat integraler Bestandteil der
Geschaftsstrategie zu sein, laufend in die strategischen Entscheidungen einzuflieRen und zumindest Folgendes zu
umfassen:

1. 1.den Gesamtsolvabilitatsbedarf unter Beruicksichtigung des spezifischen Risikoprofils, der genehmigten
Risikotoleranzschwellen und der Geschaftsstrategie,

2. 2.die laufende Einhaltung der Vorschriften tber die Solvenz- und Mindestkapitalanforderung gemalR den
Bestimmungen des 3. bis 6. Abschnitts des 8. Hauptstlicks und der Vorschriften tber die
versicherungstechnischen Ruckstellungen gemald dem 1. Abschnitt des 8. Hauptstlcks und

3. 3.die Signifikanz der Abweichung des Risikoprofils von den Annahmen, die der Berechnung der
Solvenzkapitalanforderung zugrunde liegen, die mit der Standardformel oder unter Verwendung eines
internen Modells berechnet wurde.

2. (2)lm Rahmen von Abs. 1 Z 1 sind Prozesse einzurichten, die der Wesensart, dem Umfang und der Komplexitat
der Risiken angemessen sind, und die es dem Versicherungs- oder Rickversicherungsunternehmen erméglichen,
die Risiken, mit denen es kurz- und langfristig zu rechnen hat und denen es ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein
kénnte, angemessen zu erkennen und zu beurteilen. Die Methoden, nach denen es die Bewertung des
Gesamtsolvabilitatsbedarfs vornimmt, sind darzulegen.

3. (3)Wenn die Matching-Anpassung, die Volatilititsanpassung oder die UbergangsmaRnahmen gemaR§ 336 und
§ 337 angewendet werden, ist die Bedeckung der Kapitalanforderungen gemal3 Abs. 1 Z 2 mit und ohne
Beriicksichtigung dieser Anpassungen und Ubergangsmalnahmen zu bewerten.

4. (4)Wenn die Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung eines internen Modells berechnet wird, hat die
Beurteilung gemal3 Abs. 1 Z 3 zusammen mit der Rekalibrierung zu erfolgen, die die Ergebnisse des internen
Modells an das Risikomal3 und die Kalibrierung der Solvenzkapitalanforderung anpasst.

5. (5)Versicherungs- und Ruckversicherungsunternehmen haben die unternehmenseigene Risiko- und
Solvabilititsbeurteilung regelmaRig sowie unverziiglich nach dem Eintreten einer wesentlichen Anderung in ihrem
Risikoprofil vorzunehmen.

6. (6)Die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitatsbeurteilung dient nicht zur Berechnung der
Solvenzkapitalanforderung. Die Solvenzkapitalanforderung kann nur gemaf3 § 211 bis § 214,8 217 und § 277
angepasst werden.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/336
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/337
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/211
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/214
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/217
https://www.jusline.at/gesetz/vag/paragraf/277

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 111 VAG Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung
	VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


